
In der Senatssitzung am 22. November 2022 beschlossene Fassung 

 

Die Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz 

10.11.2022 

Vorlage für die Sitzung des Senats am 22.11.2022 

„Änderung des Abkommens über die Errichtung und Finanzierung der 
Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf“ 

A. Problem 

Das Staatsabkommen über die Errichtung und Finanzierung der Akademie für 
Öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf (AÖGW) trat am 24. Juni 1971 in Kraft. 
Insgesamt sieben Bundesländer unterzeichneten gemeinsam diesen Vertrag und 
übertrugen der AÖGW damit die Aufgabe der Aus- und Weiterbildung für Berufe im 
Öffentlichen Gesundheitswesen (ÖGD) sowie der Forschung im Bereich des 
Öffentlichen Gesundheitswesens. 
 
Im Herbst 2021 beschloss das Kuratorium der Akademie für Öffentliches 
Gesundheitswesen, erstmalig in der Geschichte der AÖGW Änderungen am 
Staatsabkommen vorzunehmen. Diese umfassen redaktionelle Anpassungen wie 
beispielsweise die Nennung aller weiterer dem Staatsabkommen beigetretenen 
Trägerländer in der Präambel. Durch die Rechtschreibreform von 1996 bedingte 
orthografische Korrekturen sowie Budgetangaben in aktueller Euro- statt DM-Währung 
fallen ebenfalls in diese Rubrik. Eine weitere Reihe von redaktionellen Änderungen 
dient dem geschlechtergerechten Sprachgebrauch im Vertragstext. 
 
Darüber hinaus hat das Kuratorium der Akademie bei einigen Artikeln des 
Abkommens inhaltliche Änderungen vorgeschlagen. Diese betreffen unter anderem 
die Qualifikation der Akademieleitung. Zudem werden die Aufgaben der 
Akademieleitung und ihrer Zusammenarbeit mit dem Kuratorium umfassender und 
differenzierter als zuvor geregelt. Des Weiteren betreffen die inhaltlichen 
Anpassungen die Vorgehensweise bei Sitzungen und Beschlussfassungen, die längst 
nicht mehr ausschließlich analog, sondern auch auf digitalem Weg stattfinden 
beziehungsweise zustande kommen. Gänzlich obsolet ist dagegen der Passus zur 
Genehmigung von Lehrplänen und Prüfungsordnungen durch die AÖGW. Dies obliegt 
aufgrund zwischenzeitlicher Bundes- oder Landesregelungen anderen Institutionen 
oder Behörden. Neu in das Staatsabkommen aufgenommen wurden Regelungen zum 
Thema Durchführung von Drittmittelprojekten. Die Durchführung von 
Drittmittelprojekten ist ein neues, relevantes Aufgabenfeld der AÖGW, das der 
Stärkung der Wissenschaftsbasierung und Modernisierung des Öffentlichen 
Gesundheitsdienstes dienen soll. 
 
Das wie dargestellt überarbeitete Staatsabkommen wurde in den vergangenen 
Monaten zwischen den beteiligten Ländern abgestimmt und finalisiert. Es bedarf nun 
der Unterzeichnung durch die Trägerländer, bevor es in das jeweilige Landesrecht 
umgesetzt und ratifiziert werden kann. 
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B. Lösung 

Die Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz wird als oberste 
Landesgesundheitsbehörde ermächtigt, das Staatsabkommen für die Freie 
Hansestadt Bremen zu unterzeichnen. Dies entspricht auch der 
Unterzeichnungsbefugnis für das Staatsabkommen aus dem Jahr 1971, das durch 
das vorliegende Abkommen aufgehoben wird. 

C. Alternativen 

Alternativ kann das Abkommen für die Freie Hansestadt Bremen durch den 
Präsidenten des Senats unterzeichnet werden. Die Ermächtigung der Senatorin für 
Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz erscheint jedoch aufgrund der fachlichen 
Zuständigkeit für das Öffentliche Gesundheitswesen angemessen. 

D. Finanzielle, personalwirtschaftliche und genderbezogene Auswirkungen 

Der Länderanteil an der Finanzierung der Akademie beträgt im Jahr 2023 für das 
Land Bremen 43.302 Euro. Insgesamt sind die Länderanteile für die Finanzierung 
leicht rückläufig, weil die Anzahl der Trägerländer gestiegen ist. 
 
Das Staatsabkommen hat keine personalwirtschaftlichen Auswirkungen.  
 
Es betrifft Frauen und Männer in gleicher Weise. 

E. Beteiligung und Abstimmung 

Die Senatsvorlage ist mit dem Senator für Finanzen abgestimmt worden. 
 
Die Befassung der staatlichen Deputation für Gesundheit und Verbraucherschutz ist 
für die Sitzung am 29.11.2022 vorgesehen. 

F. Öffentlichkeitsarbeit und Veröffentlichung nach dem 
Informationsfreiheitsgesetz 

Bedenken gegen eine Öffentlichkeitsarbeit und eine Veröffentlichung nach dem 
Informationsfreiheitsgesetz bestehen nicht.  

G. Beschluss 

Der Senat stimmt dem Entwurf eines Abkommens über die Errichtung und 
Finanzierung der Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf zu und 
ermächtigt die Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz zur 
Unterzeichnung des Abkommens. 
 
Anlagen: 
 

1. Entwurf des Abkommens über die Errichtung und Finanzierung der Akademie 
für Öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf 

2. Entwurf der Begründung zu Änderungen des Abkommens 

















 

Begründung zur Änderung des Abkommens über die Errichtung und Finanzierung der Akademie  

für Öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf (AÖGW) 

 

I. Allgemeines: 

Das Staatsabkommen über die Errichtung und Finanzierung der Akademie für Öffentliches 

Gesundheitswesen in Düsseldorf (AÖGW) trat am 24. Juni 1971 in Kraft. Insgesamt sieben 

Bundesländer unterzeichneten gemeinsam diesen Vertrag und übertrugen der AÖGW damit die 

Aufgabe der Aus- und Weiterbildung für Berufe im Öffentlichen Gesundheitswesen (ÖGD) sowie der 

Forschung im Bereich des Öffentlichen Gesundheitswesens. 

Im Herbst 2021 beschloss das Kuratorium der Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen, 

erstmalig in der Geschichte der AÖGW Änderungen am Staatsabkommen vorzunehmen. Diese 

umfassen redaktionelle Anpassungen wie beispielsweise die Nennung aller weiterer dem 

Staatsabkommen beigetretenen Trägerländer in der Präambel. Durch die Rechtschreibreform von 

1996 bedingte orthografische Korrekturen sowie Budgetangaben in aktueller Euro- statt DM-

Währung fallen ebenfalls in diese Rubrik. Eine weitere Reihe von redaktionellen Änderungen dient 

dem geschlechtergerechten Sprachgebrauch im Vertragstext.  

Auf diese sich aus der Synopse ergebenden und gewissermaßen selbsterklärenden Änderungen des 

Staatsabkommens (siehe Anlage) wird in den folgenden Erläuterungen und Begründungen nicht 

weiter eingegangen. 

Darüber hinaus hat das Kuratorium der Akademie bei einigen Artikeln des Abkommens inhaltliche 

Änderungen vorgeschlagen. Diese betreffen unter anderem die Qualifikation der Akademieleitung. 

Zudem werden die Aufgaben der Akademieleitung und ihrer Zusammenarbeit mit dem Kuratorium 

umfassender und differenzierter als zuvor geregelt. 

Des Weiteren betreffen die inhaltlichen Anpassungen die Vorgehensweise bei Sitzungen und 

Beschlussfassungen, die längst nicht mehr ausschließlich analog, sondern auch auf digitalem Weg 

stattfinden beziehungsweise zustande kommen.  

Gänzlich obsolet ist dagegen der Passus zur Genehmigung von Lehrplänen und Prüfungsordnungen 

durch die AÖGW. Dies obliegt aufgrund zwischenzeitlicher Bundes- oder Landesregelungen anderen 

Institutionen oder Behörden. 



Neu in das Staatsabkommen aufgenommen wurden Regelungen zum Thema Durchführung von 

Drittmittelprojekten. Die Durchführung von Drittmittelprojekten ist ein neues, relevantes 

Aufgabenfeld der AÖGW, das der Stärkung der Wissenschaftsbasierung und Modernisierung des 

Öffentlichen Gesundheitsdienstes dienen soll. 

 

II. Begründung im Einzelnen: 

 

Zu Artikel 1 (Allgemeines) 

Absatz 4: Die Rechtsaufsicht über die AÖGW wird institutions- anstatt personengebunden verankert. 

 

Zu Artikel 2 (Aufgaben) 

Absatz 2: Die Angaben zum Lehrangebot werden spezifiziert und an das gegenwärtige Angebot der 

Aus- und Weiterbildungslehrgänge angepasst. 

Im Folgenden werden überdies Berufsbezeichnungen des Öffentlichen Gesundheitsdienstes gemäß 

geltender Ausbildungs- und Prüfungsordnungen für Hygienekontrolleurinnen/-kontrolleure, 

Lebensmittelkontrolleurinnen und -kontrolleure sowie für Sozialmedizinische Assistentinnen und 

Assistenten aktualisiert. 

Absatz 3: Der Begriff Schriftenreihe wird durch den Begriff Publikationen ersetzt, da es sich dabei 

zunehmend auch um digitale Veröffentlichungen oder Multi-Channel-Formate handelt. 

Absatz 4: Die Durchführung drittmittelfinanzierter Projekte wird den Aufgaben der AÖGW 

hinzugefügt. Hintergrund ist eine im Pakt für den ÖGD beabsichtigte Stärkung der 

Wissenschaftsbasierung des ÖGD, zu der die AÖGW als länderübergreifende Aus-, Fort- und 

Weiterbildungsstätte für Fachberufe des Öffentlichen Gesundheitsdienstes maßgeblich beitragen 

kann und soll. 

Absatz 5: Die Trägerländer der Akademie nutzen das dezentrale und digitale Lehrangebot der 

Akademie und verfolgen einen mittel- und langfristigen Ausbau dieses Angebots. Zugleich wird diese 

inhaltliche Anpassung des Staatsabkommens der digitalen Transformation im Öffentlichen 

Gesundheitswesen gerecht. 

 

 



Zu Artikel 4 (Kuratorium) 

Absatz 2: Die Punkte 5 bis 7 aus dem Abkommenstext von 1971 entfallen ersatzlos, weil 

zwischenzeitlich Prüfungsordnungen von den zuständigen Ärztekammern bzw. den Obersten 

Landesgesundheitsbehörden erlassen und die Prüfungsausschüsse von den Kammern bzw. den 

Bezirksregierungen bestellt werden.  

Die ehemalige Nummer 9 wird zur Nummer 5: Gleichzeitig wird der für Verpflichtungsgeschäfte 

angesetzte Maximalbetrag angehoben und in Euro-Währung ausgewiesen. 

Unter Nummer 6 wird die Bezeichnung Leiter der Akademie durch die Bezeichnung Präsidentin oder 

Präsident der Akademie ersetzt. 

Absatz 3: Von der Möglichkeit, Beiräte zu gründen, die die Akademieleitung beraten und bei der 

Umsetzung ihrer Aufgaben unterstützen, hat die AÖGW im Lauf ihrer über 50-jährigen Geschichte 

keinerlei Gebrauch gemacht. Dieser Passus wurde daher gestrichen.  

Absatz 4: Hinsichtlich der Bestellung der Ländervertreterinnen und -vertreter im Kuratorium tritt die 

aktuell zutreffendere Formulierung „der für das Gesundheitswesen zuständigen obersten 

Landesbehörde“ anstelle der ursprünglichen, mittlerweile unzureichenden Zuständigkeitsfestlegung. 

Eine neu aufgenommene Festlegung besagt darüber hinaus, dass die Mitglieder im Kuratorium der 

AÖGW ihr Stimmrecht schriftlich an eine Vertreterin/einen Vertreter übertragen können. 

Absatz 5: Die Änderung bewirkt, dass nicht wie bisher bei Stimmengleichheit ein Antrag als abgelehnt 

gilt, sondern bei Stimmengleichheit die Stimme der oder des Kuratoriumsvorsitzenden entscheidet. 

Außerdem wird das inzwischen etablierte Abstimmungsprocedere des Umlaufverfahrens in das 

Abkommen aufgenommen, das auf digitalem Weg zustande kommende Beschlüsse einschließt. 

Absatz 7: Die Häufigkeit und Abfolge der Sitzungen des Kuratoriums wird an die seit langem gängige 

Praxis von zwei Sitzungen pro Jahr angepasst und die Option digitaler Sitzungsformate ergänzt. 

Absatz 8: Die Regelung sieht vor, dass sich das Kuratoriums, wie für ein solches Gremium üblich, 

zukünftig eine Geschäftsordnung geben wird.  

 

Zu Artikel 5 (Geschäftsführender Ausschuss) 

Unter Nummer 3 wurde ergänzt, dass Zusammenkünfte und Abstimmungen von Mitgliedern des 

Geschäftsführenden Ausschusses virtuell stattfinden beziehungsweise auf digitalem Wege erfolgen 

können. 



Zu Artikel 6 (Leitung der Akademie) 

Nummer 1 und 2 werden zusammengefasst. Die Neufassung sieht vor, dass die AÖGW nicht 

zwangsläufig von einer Beamtin oder einem Beamten geleitet werden muss, da diese Anforderung 

als nicht mehr zeitgemäß anzusehen ist. Zukünftig kann für die Leitung auch eine Angestellte/ein 

Angestellter oder eine Beamtin/ein Beamter auf Zeit vom Kuratorium berufen werden. 

Darüber hinaus ist die Qualifikation als Fachärztin/Facharzt für Öffentliches Gesundheitswesen 

künftig keine notwendige Voraussetzung für das Amt der Präsidentin/des Präsidenten der AÖGW. 

Durch die Aufgabenvielfalt des Öffentlichen Gesundheitsdienstes selbst und die notwendige 

Interprofessionalität, die sich in den umfangreicheren Aufgaben, der Verteilung der Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer der Akademie (der Anteil der ärztlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer liegt bei 

ca. 15 bis 20 Prozent) sowie den Herausforderungen bei der Gestaltung neuer Bildungsformate mit 

höheren Teilnehmendenzahlen, E-Learning-Angeboten etc. zeigt, ist es vielmehr zeitgemäß, dass in 

der Leitung auch andere Qualifikationen vertreten sein können und die fachärztliche Qualifikation 

(ÖGW) auch von der Stellvertretung repräsentiert werden kann.  

Gestrichen wurde zudem die Möglichkeit, dass die Leitung der Akademie auch im Nebenamt 

wahrgenommen werden könnte. Aufgabenumfang und Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

der Akademie lassen es längst nicht mehr zu, diese Aufgabe im Nebenamt auszuführen.  

Zu Artikel 3: Die Aufgaben der Präsidentin/des Präsidenten werden gegenüber der Urfassung des 

Abkommens dezidiert und entsprechend der realen Praxis dargestellt. 

 

Zu Artikel 7 (Finanzierung) 

Absatz 3: Die Angaben werden an die geltende Haushaltordnung des Sitzlandes Nordrhein-Westfalen 

angepasst. 

 

Zu Artikel 8 (Haushaltswirtschaft) 

Absatz 2: Es werden die für die Haushaltsaufstellung und -führung geltenden Grundsätze der 

Haushaltordnung des Sitzlandes Nordrhein-Westfalen ergänzt. 

 

 

 



Artikel 10 (Dauer des Abkommens) 

Absatz 1: Das inzwischen weit zurückliegende erstmals mögliche Kündigungsdatum des Abkommens 

ist obsolet. Der Absatz wird deshalb neu gefasst. 

 

Artikel 12 (Beteiligung des Bundes) 

Die Anzahl der dem Bund für den Fall seines Beitritts zum Staatsabkommen in Aussicht gestellten 

Sitze im Kuratorium der AÖGW wird von zwei auf einen Sitz reduziert.  

Gegenüber der geltenden Fassung des Abkommens zur Errichtung und Finanzierung der Akademie 

für Öffentliches Gesundheitswesens wird der dort genannte finanzielle Beitrag des Bundes im 

Beteiligungsfall nach unten korrigiert. Denn die Anzahl der Beschäftigten des Bund entspricht bei 

Weitem nicht der Anzahl der Beschäftigten im Öffentlichen Gesundheitswesen des größten 

Bundeslandes.  
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